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STADT DESSAU-ROSSLAU

Vorhabenbezogener Bebauungsplan der

Innenentwicklung Nr. 66 "Wohn- und Ge-

schäftshaus an der Zerbster Straße"

Verfahren gem. § 3 (2) i. V. m. § 4 (2) BauGB

Vorhaben- und Erschließungsplan

Entwurf

Kartengrundlagen:

Liegenschaftskarte:
©Geobasis-DE/LVermGeo LSA, September 2018/B24-7013218-2019
Gemeinde: Dessau-Roßlau
Gemarkung: Dessau
Flur: 23
Maßstab: 1:500

Vermessung:
Maßstab: 1:500
Stand: 2020
Lagebezugssystem: ETRS 89.UTM 32
Höhenbezugssystem: Höhenstatus 170 [NHN]

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Dipl.-Ing. Jens Tetzlaff
Susigker Straße 6
06846 Dessau - Roßlau, OT Kleinkühnau
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Topografie:
Stadtgrundkarte Dessau-Roßlau
Maßstab: 1:500
Stand: 2016
Lagebezugssystem: ETRS89

Die Übereinstimmung der vorgelegten Plan-
unterlage mit den im Liegenschaftskaster nach-
gewiesenen Flurstücken (Grenzen und Bezeich-
nungen) wird bestätigt.

Dessau-Roßlau, den . . . . . . . . . . .

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
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Bestandsangaben nach DIN 18702 (auszugsweise)

vorhandene bauliche Anlagen (Vermessung)

vorhandene bauliche Anlagen (Stadtgrundkarte)

vorhandene Flurstücksgrenzen mit Bezeichnung 
vorhandener Flurstücke

vorhandene Flurgrenzen mit Bezeichnung der Flur

ausgewählte Höhenangaben Bestand

10234

FLUR 23

62.39

Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise:

- Bodeneingriffe im Geltungsbereich des Bebauungspanes der Innenentwicklung Nr. 66 "Wohn-
und Geschäftshaus an der Zerbster Straße", z. B. im Rahmen von Bau- und Erschließungsmaß-
nahmen, bedürfen einer denkmalrechtlichen Genehmigung durch die zuständige Denkmal-
schutzbehörde, die mit Auflagen und Bedingungen zur Durchführung einer fachgerechten
archäologischen Dokumentation versehen sein kann. Die Kostentragungspflicht wird durch
§ 14 (9) DenkmSchG LSA geregelt.

- Für sämtliche erdeingreifenden Arbeiten ist eine Kampfmittelfreigabe durch den Kampfmittel-
bergungsdienst erforderlich.

- Gem. § 9 (6a) BauGB befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes der Innenent
wick lung Nr. 66 "Wohn- und Geschäftshaus an der Zerbster Straße" in einem Gebiet mit signi-
fikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiet HQ 200) gemäß § 73 (1) Satz 1 des Wasserhaushaltsge-
setzes (WHG). Bei der Errichtung des Wohn- und Geschäftshauses ist auf eine dem Hochwasser-
risiko angepasste Bauweise nach den allgemeinen Regeln der Technik zu achten. Hierbei ist ins-
besondere die Lage des betroffenen Grundstücks und die Höhe des möglichen Schadens an-
gemessen zu berücksichtigen.

- Durch organisatorische Maßnahmen ist in der Nachtzeit der Zu- und Abfahrtsverkehr zu den
südlich der Zufahrt im Bereich des Flurstückes 3470/5 befindlichen Stellplätzen zu unterbinden.
Alternativ ist gegenüber den Flurstücken 3465, 3466 und 3467/1 durch bauliche Maßnahmen
der Schutz vor Lärmeinwirkungen sicherzustellen.

ausgewählte Punkte der Geltungsbereichsgrenze des VE-Planes
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Ansicht von Süd-Ost (Prinzipdarstellung)

Schnitt West-Ost (Prinzipdarstellung)
Quelle: HP&P Generalplanung GmbH

Perspektive - Ansicht von Nord (Prinzipdarstellung)

Teilschnitt Ost (Prinzipdarstellung)
Quelle: HP&P Generalplanung GmbH

Ansicht von Süd-Ost (Prinzipdarstellung)
Quelle: HP&P Generalplanung GmbH

Perspektive - Ansicht von Nord (Prinzipdarstellung)
Quelle: HP&P Generalplanung GmbH
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